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 Veröffentlicht am 16.09.1952

Norm

AngG §27 D

Rechtssatz

Die Nichtzulassung zu einer Dienstleistung, verbunden mit der Forderung nach Rückzahlung bereits im Vorhinein

bezahlter Bezüge ist als Erklärung einer fristlosen Entlassung zu werten.
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